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Nach Artikel 50 der Hamburger Verfassung kann das Volk auch direkt an der 
Gesetzgebung der Bürgerschaft mitwirken oder eine Befassung der Bürgerschaft mit 
bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung beantragen.  
 
Das geschieht in drei Schritten: Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid. 
 
Wenn dieses Volksabstimmungsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden soll, 
muss das Anliegen der Initiatoren bei allen drei Schritten von den zur Bürgerschaft 
Wahlberechtigten jeweils in einem bestimmten Umfang unterstützt werden. 
 
Zustande gekommen ist 
 

 eine Volksinitiative, wenn sie von 10.000 der Wahlberechtigten unterstützt 
wurde; 

 ein Volksbegehren, wenn es von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten 
unterstützt wurde; 

 ein Volksentscheid, der nicht am Tag einer Wahl zum Deutschen Bundestag 
oder zur Hamburgischen Bürgerschaft durchgeführt wird, wenn mehr Ja- als 
Nein Stimmen abgegeben werden und zusätzlich mindestens ein Fünftel der 
Wahlberechtigten (262.609 Personen) mit „Ja“ stimmen. Grundlage ist die 
Anzahl der zur letzten Bürgerschaftswahl Wahlberechtigten (1.313.043). 
 

Die Bürgerschaft kann jeweils nach einem erfolgreich abgeschlossenen Schritt prüfen, 
ob sie das Anliegen der Initiatoren übernimmt. Falls ja, entfallen die weiteren Schritte 
dieser Volksabstimmung. Falls nein, können die Initiatoren prüfen, ob sie die 
Durchführung des nächsten Schritts beantragen.  
 
Die inhaltliche Auseinandersetzung über das Anliegen der Volksabstimmung findet 
zwischen den Initiatoren und der Bürgerschaft statt. Daher enthält dieses 
Informationsheft jeweils eine Stellungnahme der Initiatoren und der Bürgerschaft zum 
Thema des Volksentscheids.  
 
Der Senat und der Landesabstimmungsleiter haben demgegenüber ausschließlich die 
Aufgabe, die rechtmäßige Durchführung der Volksabstimmung sicherzustellen. 
 
Ein erfolgreicher Volksentscheid bindet Bürgerschaft und Senat. 
 
Die Initiatoren und die Bürgerschaft sind jeweils für den Wortlaut ihrer Stellungnahme 
verantwortlich. Das Hamburgische Pressegesetz findet keine Anwendung (§ 19 Absatz 
2 Volksabstimmungsgesetz). 
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Inneres und Sport 

Geschäftsstelle des Landeswahlleiters 
Johanniswall 4, 20095 Hamburg 
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FRAKTION HAMBURG

Der „Hamburger Zukunftsentscheid“ strebt die Klimaneutralität 
bis 2040 an – ein unrealistisches Ziel, das für jeden Einzelnen sehr 
teuer wird und sozial ungerecht ist.

Soziale Belastung:
Wohnen und Mobilität spürbar verteuern. Wohnungsbauverbände
warnen vor drastischen Kostensteigerungen, die vor allem Miete-
rinnen und Mieter treffen und die ohnehin angespannte Lage auf 
dem Wohnungsmarkt weiter verschärfen würden.

Wirtschaftliche Risiken: Hamburgs Industrie, Mittelstand und
Hafenwirtschaft müssten in kürzester Zeit teure Maßnahmen 
umsetzen. Das gefährdet Arbeitsplätze und kann zu Produktions-
verlagerungen führen – mit negativen Folgen für die Wettbewerbs-
fähigkeit und Innovationskraft der Stadt.

Klimaschutz mit Augenmaß: Klimapolitik braucht Realismus
statt Symbolpolitik. Ein erfolgreicher Wandel muss auf technolo-
gischen Fortschritt setzen und sozial gerecht sein. Dafür braucht es
die Unterstützung einer großen Mehrheit der Bevölkerung – nicht 
einen überhasteten Volksentscheid.

Fazit: Der sogenannte Zukunftsentscheid ist sozial unausgewogen, 
wirtschaftlich untragbar und politisch überstürzt. Klimaschutz 
darf nicht zur sozialen Spaltung führen und unzählige Arbeits-
plätze kosten. Bitte stimmen Sie gegen dieses unrealistische Ziel.
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